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Für unsere sämtlichen Geschäfte gelten, soweit nicht schriftlich andere Vereinbarungen 
getroffen wurden, folgende Bedingungen: 

1.   Allgemeines 

Abschlüsse und Vereinbarungen - insbesondere soweit sie diese Bedingungen abändern - 
werden erst durch schriftliche Bestätigung für uns verbindlich. Den von diesen "Verkaufs- 
und Lieferbedingungen" abweichenden Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. Dieser Widerspruch gilt auch für den Fall, dass der Besteller für 
den Widerspruch eine besondere Form festgelegt hat. 
Ist in den Einkaufsbedingungen des Bestellers ein Widerspruch generell ausgeschlossen, so 
tritt an die Stelle der formularmäßigen Einkaufs- und Lieferungsbedingungen die gesetzliche 
Regelung. 

2.   Angebot 

Unsere Angebote sind freibleibend. 
An Zeichnungen, Muster, Katalogen und anderen Unterlagen behalten wir uns das 
Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen weder dritten Personen noch Konkurrenz- 
firmen vorgelegt werden. 

3.   Kaufabschluss und Bestätigung 

Der Kaufvertrag gilt erst mit Abgabe unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und zu den in 
ihr angegebenen Bedingungen. 

4.   Preise 

Die Preise gelten in Euro ab Werk ausschließlich Verpackung. 
Sie sind errechnet unter Zugrundelegung der heutigen Kostenbasis. Sollten sich die 
Tariflöhne, die Tarifgehälter, die Kosten für das benötigte Vormaterial oder die Energiekosten 
bis zum Liefertage ändern, so behalten wir uns eine entsprechende Preisberichtigung vor. 
Die Preise sind für Nachbestellungen nicht verbindlich. 

5.   Werkzeuge 

Werkzeugkostenanteile werden grundsätzlich getrennt vom Warenwert in Rechnung gestellt. 
Sie sind mit der Übersendung des Ausfallmusters bzw. wenn ein solches nicht verlangt 
wurde, mit der ersten Warenlieferung zu bezahlen. 
Durch Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Besteller keinen Anspruch 
auf die Werkzeuge, sie bleiben vielmehr unser Eigentum und in unserem Besitz. Bei 
Aufträgen von Firmen, die uns nicht bekannt sind, oder von denen uns keine Referenzen 
aufgegeben werden, sind die Werkzeuge bei Auftragserteilung zur Hälfte anzuzahlen. 
Wir verpflichten uns, die Werkzeuge 3 Jahre nach der letzten Lieferung für den Besteller 
aufzubewahren. Wird vor Ablauf dieser Frist vom Besteller mitgeteilt, dass innerhalb eines 
weiteren Jahres Bestellungen aufgegeben werden, so sind wir zur Aufbewahrung für diese 
Zeit verpflichtet. Andernfalls können wir frei über die Werkzeuge verfügen. 

6.   Zahlung 

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto in bar. Bei verspätetem 
Zahlungseingang behalten wir uns die Berechnung von Verzugszinsen gemäß §288 BGB 
vor. Aufrechnung oder Zurückbehaltung von Zahlungen wegen irgendwelchen von uns nicht 
anerkannter Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen. Nichteinhaltung der 
Zahlungsbedingungen oder Umstände, die uns nach dem jeweiligen Abschluss bekannt 
werden und die Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern geeignet sind, haben die Fälligkeit 
aller unserer Forderungen zur Folge. Sie berechtigen uns außerdem, noch ausstehende 
Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen sowie nach angemessener Nachfrist 
vom Abschluss zurückzutreten. 

7.   Lieferung 

Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage der Absendung der Auftragsbestätigung oder nach 
Eingang aller zur Ausführung des Auftrags beizubringender Unterlagen, wenn diese 
verspätet eingehen. 
Die angegebene Lieferfrist ist nur als annähernd zu betrachten. Sie gilt als eingehalten, wenn 
bis Ende der Lieferfrist die Ware das Werk verlassen hat oder bei Versendungsmöglichkeit 
die Versandbereitschaft angemeldet ist. Werden wir an der Erfüllung unserer Verpflichtung 
durch den Eintritt von unvorhergesehenen Umständen gehindert, die wir trotz der nach den 
Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten -gleich ob in unserem 
Werk oder bei einem unserer Unterlieferanten eingetreten - z. B. Betriebsstörungen, 
Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, so verlängert sich, wenn die 
Lieferung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem Umfange. 
Wird durch die o. a. Umstände die Lieferung unmöglich, so werden wir von der 
Lieferverpflichtung frei. Auch im Falle von Streik, Aussperrung, Krieg und höherer Gewalt 
verlängert sich, wenn die Lieferung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem 
Umfange; wird die Leistung unmöglich, werden wir von der Lieferverpflichtung frei. 
Verlängert sich in den obengenannten Fällen die Lieferzeit oder werden wir von der 
Lieferverpflichtung frei, so entfallen etwaige hieraus hergeleitete Schadenersatzansprüche 
und Rücktrittsrechte des Bestellers. 
Treten die vorgenannten Umstände beim Besteller ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen 
auch für die Abnahmeverpflichtung des Bestellers. 

8.   Mehrlieferungen und Teillieferungen 

Mehrlieferungen von bis zu 10 % oder Minderlieferungen von bis zu 5 % der Bestellmenge 
gelten als vertragsgemäße Erfüllung. 
Bei Verträgen mit fortlaufender Lieferung sind uns Abrufmengen und Liefertermine hierfür 
bereits bei der Bestellung mitzuteilen. Wir sind jedoch berechtigt, die Gesamtmenge des 
Auftrags nach unserer Wahl zu fertigen, wenn nicht ausdrücklich entgegenstehende Abreden 
getroffen werden. 
Nachträgliche Änderungen der bestellten Ware können nur berücksichtigt werden, wenn wir 
noch nicht gefertigt haben. 
Wird nicht rechtzeitig eingeteilt und abgerufen, sind wir nach fruchtloser Nachfristsetzung 
berechtigt, selbst einzuteilen und zu liefern oder von dem noch nicht erfüllten Teil des 
Vertrages zurückzutreten und Ersatz des uns dadurch entstandenen Schadens zu 
verlangen. 

9.   Abnahme 

Die Abnahme, wenn vereinbart, hat in unserem Werk zu erfolgen. Verzichtet der Besteller 
auf Abnahme der Ware, so gilt die Ware mit dem erfolgten Versand als abgenommen. 
Wenn nicht anders vereinbart, werden sachliche Abnahmekosten von uns, persönliche vom 
Besteller getragen. 

10.   Versand 

Wenn nicht besonders vorgeschrieben, bleibt die Versandart unserem Ermessen 
vorbehalten, ohne dass wir die Verantwortung für die billigste Verfrachtung übernehmen. Mit 
Verlassen des Werkes gehen sämtliche Kosten und Risiken, die mit dem Versand zu tun 
haben, zu Lasten des Bestellers. 

11.   Gefahrenübergang 

Wird die Ware versandt - gleichgültig auf wessen Kosten - so geht die Gefahr auf den 
Besteller über mit Auslieferung an den Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit 
Verlassen des Werkes. 
Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme aus Gründen, 
die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der 
Versandbereitschaft auf den Besteller über. 

12.   Mängelrügen 

Reklamationen müssen spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Waren 
schriftlich erfolgen. Dies gilt auch bei Lieferungen, für die der Ablieferungsort ein 
ausländischer Bestimmungsort ist. 
Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden 
können, sind unverzüglich nach Entdeckung unter sofortiger Einstellung etwaiger 
Bearbeitung, spätestens aber 1 Monat nach Empfang der Ware zu rügen. Die vor- 
genannten Fristen gelten insbesondere auch für jede Teillieferung. Der Besteller ist 
verpflichtet, die bemängelten Stücke uns unverzüglich zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. 
Erweist sich die Mängelrüge als berechtigt und erstreckt sie sich auf mehr als 5 % der 
Liefermenge, so bleibt es uns vorbehalten, ob wir für fehlerhafte Stücke Ersatz liefern, die 
Stücke in ordnungsmäßigen Zustand bringen oder den für sie berechneten Preis 
gutschreiben wollen. 
Eine Gewähr dafür, dass das angebotene oder gelieferte Material für in Aussicht 
genommene, aber nicht ausdrücklich vereinbarte Zwecke geeignet ist, übernehmen wir nicht. 
Der Mängelanspruch verfällt spätestens einen Monat nach Prüfung und endgültiger 
schriftlicher Zurückweisung der Mängelrüge durch uns. 
Das Recht der Mängelrüge ist ausgeschlossen, wenn die von uns gelieferten Waren vom 
Besteller entweder be- oder verarbeitet oder veräußert sind. 
Rücksendungen werden nur nach vorhergehender Vereinbarung angenommen. 
Weitergehende Ersatzansprüche, insbesondere für mittelbare Schäden, sind aus- 
geschlossen. 
Schadenersatzansprüche aus Verzug, Unmöglichkeit der Leistung, positiver 
Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind 
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Handeln verursacht wurde. 
 

13.   Haftung 

13.1   Haftung bei Lohnaufträgen  

Werden von uns Lohnarbeiten ausgeführt und für diese oder auch andere Aufträge 
Werkstoffe, Werkstoffteile, Halbfabrikate oder Werkzeugvorrichtungen durch den Besteller 
zur Verfügung gestellt oder zugeliefert, so werden sie von uns mit Sorgfalt und 
Gewissenhaftigkeit bearbeitet bzw. behandelt. Zu einer Prüfung sind wir nur verpflichtet, 
wenn sie ausdrücklich vereinbart worden ist und die Prüfungskosten vom Auftraggeber 
übernommen werden. 
Sollten die Stücke infolge unverschuldeter Umstände oder höherer Gewalt unverwendbar 
werden, so kann hieraus kein Anspruch auf kostenfreie Ersatzlieferung des Materials oder 
Erstattung anderer Kosten durch uns hergeleitet werden. Sollten Teile wegen Materialfehler 
unverwendbar werden, so sind uns die entsprechenden Bearbeitungskosten zu ersetzen. 
Falls Teile wegen Bearbeitungsfehler unverwendbar werden, so gehen Werkstoffkosten zu 5 
% zulasten des Bestellers. Darüber hinaus werden wir aus uns frachtfrei einzusendendem 
Werkstoff neue Stücke ohne Berechnung bearbeiten. 

13.2   Haftung bei Softwareentwicklung und Wartung 

Der Auftragnehmer haftet für Schäden, soweit ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Der Ersatz von 
Folgeschäden, Vermögensschäden, entgangenem Gewinn, nicht erzielten Ersparnissen, 
Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter auch aus dem Titel der 
Produkthaftung gegenüber dem Auftraggeber ist auf jeden Fall ausgeschlossen. 
Schadenersatz für Daten- oder Softwarezerstörung erfolgt in jedem Fall nur, soweit der 
Auftraggeber seinen Pflichten zum ordnungsgemäßen Betrieb der EDV-Anlage (z. B. 
dokumentierte Datensicherung und Auslagerung) nachgekommen ist. Ereignisse höherer 
Gewalt, die dem Auftragnehmer die Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen, berechtigen ihn, die Erfüllung seiner Verpflichtungen um die Dauer der 
Behinderung und um eine angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben. Der höheren Gewalt 
stehen Streik, Aussperrung und ähnliche Umstände gleich, von denen der Auftragnehmer 
unmittelbar oder mittelbar betroffen ist. 

14.   Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung zwischen dem Besteller und uns unser Eigentum. 
Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung 
und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt der 
Eingang des Gegenwertes bei uns. 
Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
berechtigt; eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ihm jedoch nicht gestattet. Der 
Besteller ist gehalten, unsere Rechte beim Weiterverkauf der Vorbehaltsware auf Kredit zu 
sichern. Darüber hinaus tritt der Besteller schon jetzt seine Forderungen aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Auf 
unser Verlangen hat der Besteller die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die 
abgetretenen Forderungen uns zu machen und den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen. 
Etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller für uns vor, ohne 
dass für uns daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung 
oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Waren steht uns 
der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
unserer Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, 
Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Besteller das Alleineigentum an 
der neuen Sache, so räumt er uns im Verhältnis des Wertes unseres Vorbehaltsgutes 
Miteigentum an der neuen Sache ein und wird diese unentgeltlich für uns aufbewahren. 
Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar gleichgültig in welchem 
Zustand weiterveräußert, so gilt die in Abs. 2 vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des 
Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren Gegenstand des 
Liefergeschäftes ist.  
Übersteigen die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen die 
zu sichernden Forderungen um 25 %, so werden wir auf Verlangen des Bestellers im 
Einzelfall vollbezahlte Lieferungen nach unserer Wahl freigeben. 
 

15.   Patentverletzung 

Wird die Ware in vom Besteller besonders vorgeschriebener Ausführung (nach Zeichnung, 
Muster oder sonstigen bestimmten Angaben) hergestellt und geliefert, so übernimmt der 
Besteller die Gewähr, dass durch die Ausführung Rechte Dritter, insbesondere Patente, 
Gebrauchsmuster und sonstige Schutz- und Urheberrechte nicht verletzt werden. Der 
Besteller ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter, die sich aus einer solchen 
Verletzung ergeben könnten, zu befreien. 
 

16.   Erfüllungsort, Gerichtsstands und anzuwendendes Recht 

Erfüllungsort ist D-88677 Markdorf. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Überlingen für den 
Fall, dass der Kunde kein Verbraucher ist. Die Gültigkeit Deutschen Rechts ist vereinbart. 
Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die ungültige Bestimmung ist in zulässiger 
Art und Weise so auszulegen, dass sie dem Vertragszweck am ehesten entspricht. 
 

17.   Verbindlichkeit des Vertrages  

Rechte die sich aus diesem Vertrag ergeben, dürfen vom Besteller und Lieferer nur in 
gegenseitigem Einverständnis auf Dritte übertragen werden. Der Vertrag bleibt auch bei 
rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. 


